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Für diese Webstuhlvorrichtung soll eine Patrone
für einen Möbelstoff angefertigt werden, u. zw. in der
Weise, dass schwarze Kette mit schwarzem Schusse
und weisse Kette mit weissem Schusse kreuzt und ein
figuriertes Doppelgewebe in Leinwandbindung entsteht.
Die Verbindung beider Gewebe findet nur an den
Figurwechselstellen, d. h. dort statt, wo die eine Kette
mit der andern Kette die Lage wechselt. Fig. 2 sei
ein Teil der Patrone. Die vollständige Patrone müsstc
für 200 Kettenlinien gezeichnet werden, das ist die
Platinenanzahl eines Korps. Man sieht hieraus, dass
im Gegensatze zu der Anfertigungsweise von Patronen j

für gewöhnliche Gewebe mit einem Ketten- und einem
Schussysteme, bei welcher soviele Kettenlinien und
Schusslinien zur Verwendung gelangen, als der Harnisch
Schnüre in einem Teile enthält, bezw. so gross die
Platinenzahl und Musterkartenzahl des Gewebes ist,
hier nur die Hälfte von Kettenlinien und in dem ge-
gebenen Falle auch Schusslinien zur Anfertigung der
Patrone benötigt werden.

Die Leseweise der Patrone ist für diesen Fall
besonders anzusetzen, ohne dass es aber notwendig
wird, irgend eine Bindung in die Patrone zu zeichnen.
Hingegen erscheint es ratsam, am linken Rande der
Patrone die entsprechende Hilfsbindung, hier Leinwand,
zu zeichnen. Damit kein Bindungsbruch im Gewebe
entsteht, muss die Platinenzahl jedes Korps durch
zwei (Grundbindungsrapport) teilbar sein. Da aber
auch von jeder Schusslinie zwei Musterkarten anzu-
fertigen sind, so muss, um Bindungsbrüche zu ver- I

meiden, die Schusslinienzahl durch zwei teilbar sein.
Fig. 3 zeigt uns die möglichen Lagen der Ketten-
und Schussfäden und wir sehen, dass an 'jenen Stellen,
wo die Kette des I. Korps oben zu liegen kommt, die
Kette des II. Korps unten liegen muss und dass diese
Regel auch beim Obenliegen der Kette des II. Korps
im umgekehrten Verhältnisse zutrifft.

(Fortsetzuug folgt.)

Die Beschwerung von Seidenstoffen.

Der Vorstand der Associazione S erica del
Piemonte, mit Sitz in Turin, richtet soeben an alle
Seidenindustrie-Verbände, Trocknungs-Anstalten, Handels-
kammern u. s. f. eine Eingabe, in der Abhülfe verlangt
wird gegen die gewaltigen Schäden, die durch die über-
triebene Beschwerung, der Seidenindustrie im allgemeinen
zugefügt werden.

Da den Käufern keine Möglichkeit gegeben ist, die
bezogenen Stoffe auf ihre Haltbarkeit, zu untersuchen, sind
die Seidengewebe in Verruf gekommen und gerade der
Umstand, dass eine Prüfung der Ware beim Einkauf nicht

vorgenommen werden kann, veranlasst Fabrikanten und
Verkäufer, zur Erzielung möglichst billiger Preise, das
Produkt zu verschlechtern. Heute sind die Verhältnisse
derart, dass ein Einzelner oder Wenige gegen diesen Un-
fug nicht aufkommen können; Beschwerungen von 300®/o

und mehr sind aber ein wahrer Hohn auf ein redliches
Geschäftsgebahl en und von „Seide" sollte in solchen
Fällen nicht mehr gesprochen werden.

Die Seidenindustrie-Gesellsehaft des Piémont hat in der
letzten Generalversammlung ihren Vorstand beauftragt,
diese Augelegenheit zu untersuchen und insbesondere zu
prüfen, ob nicht die italienische Regierung ersucht werden
solle, ein Gesetz zu erlassen, laut welchem die Benenuung
„Seide" oder „Seidenstoffe" für Gespinnste und Gewebe,
bei denen die Beschwerung die Haupteigenschaften des

Seidenfadens beeinträchtigt, zu verbieten. Der Vorstand
möchte nun zunächst von gesetzlichen Vorschriften absehen,
da auf diesem Gebiete auch die schärfsten Bestimmungen
ihre Witkung verfehlen, wenn sich nicht die grosse Mehr-
zahl der Interessierten selbst der Sache annimmt; ist
übrigens bei den Käufern und den ehrlichen Fabrikanten
der gute Wille Besserung zu schaffen, wirklich vorhanden,
so ist ein Eingreifen des Staates überflüssig; es genügt,
über die Qualität der Seidenstoffe eine einfache, billige,
jedermann zugängliche Kontrolle auszuüben. Es erscheint
als das nächstliegende, das durch die Praxis bewährte und

tagtäglich angewandte System der Konditionierung, speziell
des Decreusage, in geeigneter Weise auf den Stoffhandel
zu übertragen. Schon heute werden in einigen, den

Trocknungsanstalten zugeteilten Laboratorien, die Seiden-
gewebe auf ihre Beschwerung untersucht. Ist es gelungen
für das Konditionioren der Rohseide eine internationale
Verständigung herbeizuführen, so sollte ähnliches auch
für die Prüfung der Stoffe möglieh sein. Zusammen-
wirken der verschiedenen Seideninteressenten-Verbände
und der Trocknungs-Anstalten könnte in Bälde vielleicht
und ohne Zuhülfenahme einer internationalen Gesetzge-
bung, zu der so wünschenswerten Besserung führen.

Die Associazione macht darauf aufmerksam, dass,
laut Zeitung«meldungen, die Japaner auch hier vorbildlich
vorgegangen sind. Ohne auf die Art und Weise, wie die
Sache in der Praxis durchzuführen wäre, einzutreten —
dies soll kompetenten Fachleuten vorbehalten sein —
denkt sich die Associazione, dass die Prüfungsansialten
die kontrollierten Gewebe mit einem Siegel oder einer
Plombe versehen würden, womit dem Käufer die gewünschte
Garantie geboten wäre.

Es ist der Associazione Ernst mit ihreu Vorschlägen.
Sie hat an alle Seidenindustrie-Verbände u. s. f. Zustim-
mungs-Formulare mit dem Gesuch um Unterzeichnung zu-
gesandt und sie lädt alle Interessenten zu einer inter-
nationalen Konfereuz, die demnächst in Turin stattfinden
soll, ein.

Ergebnisse der Seidentrocknungs-Anstalten
im Jahre 1904.

Der allgemeine Aufschwung im Seidenwarengeschäft,
der in der zweiten Hälfte oder besser noch in den drei
letzten Monaten des verflossenen Jahres eingesetzt hat,
kommt auch in den Konditionsziffern zum Ausdruck. Alle
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